
Hinweise auf Datenschutzfreigabe nach dem Bundesdatenschutzgesetz und DSGVO 

Der Antragsteller stimmt zu, dass seine personenbezogenen Daten zum Zweck der Bearbeitung dieses Antrags erhoben, verarbeitet und 
genutzt werden. Er ist mit der Speicherung auf bestimmte Zeit ausdrücklich einverstanden. Die vorstehenden Angaben wurden 
wahrheitsgemäß gemacht. Die Hinweise zum Datenschutz habe ich gelesen. 

Antrag auf Bescheinigung über das Fortbestehen des Bedürfnisses zum Besitz von 
Schusswaffen und der dafür bestimmten Munition 

(§ 4 Abs. 4 Satz 1 WaffG) 
(Ersterwerb ≤ 10 Jahre) 

1. Angaben des WBK-Inhabers

Name:  Vorname: 

Straße / Nr.:  

PLZ / Ort:  

Geb.-Datum:  

Telefon:  E-Mail: 

Name des Vereins:  

Mitgl.-Nr. (ST XX-XXX-XXXX): Mitglied seit: 

Zuständige Waffenbehörde:  

Ich bestätige, dass seit der ersten Eintragung einer Schusswaffe in die Waffenbesitzkarte oder der erstmaligen Ausstellung 
einer Munitionserwerbserlaubnis entweder 

□ weniger als zehn Jahre vergangen sind oder

□ ich mich derzeit innerhalb des zehnten Jahres befinde, wobei der Zeitraum seit der Eintragung nicht mehr als
elf Jahre beträgt

Anlagen: 
Die Kopien aller meiner waffenrechtlichen Erlaubnisse sind als Anlage beigefügt. 

Nr.: ausgestellt von der Behörde 

Nr.: ausgestellt von der Behörde 

Nr.: ausgestellt von der Behörde 

Nr.: ausgestellt von der Behörde 

Nr.: ausgestellt von der Behörde 

Nr.: ausgestellt von der Behörde 

Fortlaufend – Bei mehreren Waffenbesitzkarten, bitte auch diese vermerken. 

Notwendige zusätzliche Anlagen: 
Die Kopien der erforderlichen Schießnachweise sind diesem Formular als Anlage beigefügt. 
(Nachweis des regelmäßigen Trainings oder Wettkampteilnahme durch Schießbuch bzw. Wettkampfprotokolle der letzten 24 
Monate vor der Prüfung des Bedürfnisses aus dem hervorgeht, dass in diesem Zeitraum mindestens einmal alle 3 Monate oder 
mindestens sechsmal innerhalb eines abgeschlossenen Zeitraums von jeweils 12 Monaten der Schießsport mit einer eigenen 
erlaubnispflichtigen Waffe betrieben wurde.) 
Besitzt der WBK-Inhaber sowohl Lang- als auch Kurzwaffen, so ist der Nachweis für Waffen beider Kategorien zu erbringen. 

Ort, Datum Unterschrift des WBK-Inhabers

Deutscher Schützenbund e.V. – anerkannter Verband nach §15 WaffG 
Landesschützenverband Sachsen-Anhalt e.V., Am Springbrunnen 25, 39179 Barleben 
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